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Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates zur Überwachung und Kontrolle der Verbrin-
gung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft

Vom 1. Februar 1993 (ABl. EG Nr. L 30 S.1)

zuletzt geändert am 24. November 1999 (ABl. EG Nr. L 316 S. 45)

sowie amtlliche Berichtigung in Anhängen II bis V (ABl. EG Nr. L 243 S. 43)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAF-
TEN HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLAS-
SEN:
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b) Für solche Abfälle gelten alle Bestimmungen
der Richtlinie 75/442/EWG. Insbesondere gilt:

– die Verbringung erfolgt nur zu Anlagen,
die nach den Artikeln 10 und 11 der Richt-
linie 75/442/EWG vorschriftsmäßig ge-
nehmigt worden sind;

– für diese Abfälle gelten alle Bestimmun-
gen der Artikel 8, 12, 13 und 14 der Richt-
linie 75/442/EWG.

c) Bestimmte in Anhang II aufgeführte Abfälle
können jetzt wie die in den Anhängen Ill und
IV aufgeführten Abfälle überwacht werden,
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wenn sie unter anderem eine der in An-
hang III der Richtlinie 91/689/EWG des Rates
vom 12. Dezember 1991 über gefährliche
Abfälle2 aufgeführten gefährlichen Eigen-
schaften aufweisen.

Die Bestimmung dieser Abfälle und die Ent-
scheidung, welches der beiden Verfahren auf
sie anzuwenden ist, erfolgen gemäß dem
Verfahren des Artikels 18 der Richtlinie
75/442/EWG. Diese Abfälle werden in An-
hang Ila aufgeführt.

d) In Ausnahmefällen können die Mitgliedstaa-
ten die Verbindung von in Anhang II aufge-
führten Abfällen aus Gründen des Umwelt-
schutzes oder der öffentlichen Gesundheit
wie bei den in den Anhängen III oder IV auf-
geführten Abfällen überwachen.

Mitgliedstaaten, die von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen, teilen dies der Kommissi-
on unverzüglich mit, unterrichten die übrigen
Mitgliedstaaten auf geeignete Weise und be-
gründen ihren Beschluss. Die Kommission
kann nach dem Verfahren des Artikels 18 der
Richtlinie 75/442/EWG eine solche Maßnah-
me bestätigen, gegebenenfalls auch in der
Weise, dass sie solche Abfälle in Anhang IIa
aufnimmt.

e) Werden in Anhang II aufgeführte Abfälle ent-
gegen dieser Verordnung oder der Richtlinie
75/442/EWG verbracht, so können die Mit-
gliedstaaten die entsprechenden Vorschriften
der Artikel 25 und 26 dieser Verordnung an-
wenden.

                                                     
2 ABl. Nr. L 377 vom 31. 12. 1991, S. 20.
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Artikel 2

Im Sinne dieser Verordnung sind

a) "Abfälle": Abfälle im Sinne des Artikels 1 Buch-
stabe a) der Richtlinie 75/442/EWG;

b) "zuständige Behörden": die entweder von den
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 36 oder von Dritt-
ländern benannten zuständigen Behörden;

c) "zuständige Behörde am Versandort": von den
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 36 benannte Be-
hörde, die für das Gebiet zuständig ist, von dem
aus die Verbringung erfolgt, oder eine von Dritt-
ländern benannte Behörde;

d) "zuständige Behörde am Bestimmungsort": von
den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 36 benannten
Behörde, die für das Gebiet zuständig ist, in dem
die Verbringung endet oder die Verladung von
Abfällen vor der Beseitigung auf See – unbe-
schadet der bestehenden Über-einkommen über
die Beseitigung auf See – stattfindet, oder eine
von Drittländern benannte Behörde;

e) "für die Durchfuhr zuständige Behörde": die ge-
mäß Artikel 36 von jedem Mitgliedstaat für den
Staat, durch den die Durchfuhr erfolgt, be-
stimmte einzige Behörde;

f) "Anlaufstelle": die gemäß Artikel 37 von jedem
Mitgliedstaat und der Kommission bestimmte
zentrale Stelle;

g) "notifizierende Person": alle Personen, die zur
Notifizierung verpflichtet sind, d. h. eine der
nachstehend genannten Personen, die beab-
sichtigt, Abfälle zu verbringen oder verbringen zu
lassen:

i) die Person, durch deren Tätigkeit Abfälle an-
gefallen sind (Abfallerzeuger); oder

ii) wenn dies nicht möglich ist: ein von einem
Mitgliedstaat zugelassener Einsammler oder
eingetragener oder zugelassener Händler o-
der Makler, der für die Beseitigung oder Ver-
wertung von Abfällen sorgt; oder

iii) wenn diese Personen unbekannt oder nicht
Zugelassen sind: die Person, die im Besitz
der Abfälle ist oder über sie verfügt (Besit-
zer); oder

iv) im Falle der Einfuhr der Abfälle in oder ihrer
Durchfuhr durch die Gemeinschaft: die in den
Rechtsvorschriften des Versandstaats be-
stimmte Person oder, wenn eine solche Per-
son nicht bestimmt wurde, die Person, die im
Besitz der Abfälle ist oder über sie verfügt
(Besitzer).

h) "Empfänger": die Person oder das Unternehmen
zu der/dem die Abfälle zur Verwertung oder Be-
seitigung verbracht werden;

i) "Beseitigung": Beseitigung im Sinne des Arti-
kels 1 Buchstabe e) der Richtlinie 75/442/ EWG;

j) "genehmigte Anlage": jede der gemäß Artikel 6
der Richtlinie 75/439/EWG3, den Artikeln 9, 10
und 11 der Richtlinie 75/442/EWG oder Artikel 6
der Richtlinie 76/403/EWG4 genehmigten oder
zugelassenen Anlagen oder Unternehmen;

k) "Verwertung": Verwertung im Sinne des Arti-
kels 1 Buchstabe f) der Richtlinie 75/442/ EWG;

l) "Versandstaat": jeder Staat von dem aus eine
Verbringung von Abfällen geplant ist oder tat-
sächlich erfolgt;

m) "Empfängerstaat": jeder Staat, in den Abfälle zur
Beseitigung oder Verwertung oder zur Verladung
für die Beseitigung auf See unbeschadet der be-
stehenden Übereinkommen über die Beseitigung
auf See verbracht werden sollen oder tatsächlich
verbracht werden;

n) "Durchfuhrstaat": jeder Staat mit Ausnahme des
Versand- und des Empfängerstaats, durch den
Abfälle befördert werden sollen oder tatsächlich
befördert werden;

o) "Begleitschein": der gemäß Artikel 42 zu erstel-
lende einheitliche Begleitschein;

p) "Basler Übereinkommen": das Übereinkommen
von Basel vom 22. März 1989 über die Kontrolle
der grenzüberschreitenden Verbringung gefährli-
cher Abfälle und ihrer Entsorgung;

q) "Viertes Abkommen von Lomé": das Abkommen
von Lomé vom 15. Dezember 1989;

r) "OECD-Beschluss": der Beschluss des OECD-
Rates vom 30. März 1991 über die Überwa-
chung der grenzüberschreitenden Verbringung
von Abfällen zur Verwertung.

TITEL II

Verbringung von Abfällen zwischen Mitglied-
staaten

Abschnitt A

Verbringung von zur Beseitigung bestimmten
Abfällen

Artikel 3

(1) Beabsichtigt die notifizierende Person, unbe-
schadet des Artikels 25 Absatz 2 und des Arti-
kels 26 Absatz 2 zur Beseitigung bestimmte Abfälle
von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitglied-
staat zu verbringen und/oder sie durch einen oder
mehrere andere Mitgliedstaaten durchzuführen, so

                                                     
3 ABl. Nr. L 194 vom 25. 7. 1975, S. 23. Richtlinie zuletzt ge-

ändert durch die Richtlinie 91/692/EWG (ABI. Nr. L 377 vom
31. 12. 1991, S. 48)

4 ABI. Nr. L 108 vom 26. 4. 1976, S. 41.
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notifiziert sie dies der zuständigen Behörde am Be-
stimmungsort und übermittelt der zuständigen Be-
hörde am Versandort und den zuständigen Transit-
behörden sowie dem Empfänger eine Kopie des
Notifizierungsschreibens.

(2) Die Notifizierung muss zwingend alle Zwischen-
schritte der Verbringung vom Versandort bis zum
endgültigen Bestimmungsort umfassen.

(3) Die Notifizierung erfolgt mit Hilfe des Begleit-
scheins, der von der zuständigen Behörde am Ver-
sandort auszustellen ist.

(4) Bei der Notifizierung füllt die notifizierende Per-
son den Begleitschein aus und reicht auf Ersuchen
der zuständigen Behörden zusätzliche Angaben und
Unterlagen nach.

(5) Die notifizierende Person macht auf dem Be-
gleitschein insbesondere Angaben zu folgenden
Punkten:

– Ursprung, Zusammensetzung und Menge der
zur Beseitigung bestimmten Abfälle sowie, im
Falle des Artikels 2 Buchstabe g) Ziffer ii), Name
des Erzeugers; wenn es sich um Abfälle ver-
schiedenen Ursprungs handelt, ausführliches
Verzeichnis der Abfälle und Namen der Abfaller-
zeuger, wenn diese bekannt sind;

– Vorkehrungen in bezug auf Strecken und Versi-
cherung für Schäden, die Dritten entstehen;

– Maßnahmen zur Gewährleistung der Transport-
sicherheit, insbesondere Beachtung der von den
betroffenen Mitgliedstaaten für die Ausübung der
Transporttätigkeit festgelegten Bedingungen
durch das Transportunternehmen;

– Name des Empfängers der Abfälle, Standort der
Beseitigungsanlage sowie Art und Geltungsdau-
er der Genehmigung für den Betrieb der Anlage.
Die Anlage muss über eine angemessene tech-
nische Kapazität verfügen, damit die betreffen-
den Abfälle ohne Gefährdung der menschlichen
Gesundheit oder der Umwelt beseitigt werden
können;

– Verfahren im Zusammenhang mit der Beseiti-
gung gemäß Anhang II A der Richtlinie
75/442/EWG.

(6) Die notifizierende Person schließt mit dem
Empfänger einen Vertrag über die Beseitigung der
Abfälle.

Der Vertrag kann alle oder einige der in Absatz 5
genannten Angaben umfassen.

Der Vertrag umfasst die Verpflichtung

– der notifizierenden Person, die Abfälle gemäß
Artikel 25 und Artikel 26 Absatz 2 zurückzuneh-

men, falls die Verbringung nicht in der vorgese-
henen Weise abgeschlossen wurde oder bei
dieser Verbringung gegen die vorliegende Ver-
ordnung verstoßen wurde;

– des Empfängers, der notifizierenden Person so
bald wie möglich und nicht später als 180 Tage
nach Erhalt der Abfälle eine Bescheinigung dar-
über zukommen zu lassen, dass die Abfälle auf
umweltverträgliche Weise beseitigt worden sind.

Eine Kopie dieses Vertrags ist der zuständigen Be-
hörde auf Verlangen zuzustellen.

Erfolgt die Beförderung zwischen zwei Einrichtun-
gen, die derselben juristischen Person zuzurechnen
sind, so kann der genannte Vertrag durch eine Er-
klärung der juristischen Person ersetzt werden, in
der diese sich zur Beseitigung der Abfälle ver-
pflichtet.

(7) Die nach den Absätzen 4 bis 6 gemachten An-
gaben sind nach Maßgabe der bestehenden einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften vertraulich zu be-
handeln.

(8) Eine zuständige Behörde am Versandort kann
nach Maßgabe der einzelstaatlichen Vorschriften
beschließen, anstelle der notifizierenden Person die
Notifizierung gegenüber der zuständigen Behörde
am Bestimmungsort selbst vorzunehmen; sie ü-
bermittelt dann eine Kopie des Notifizierungsschrei-
bens an den Empfänger und an die für die Durch-
fuhr zuständige Behörde.

Die zuständige Behörde am Versandort kann be-
schließen, dass sie keine Notifizierung vornimmt,
falls sie selbst unmittelbar Einwände gegen die
Verbringung gemäß Artikel 4 Absatz 3 zu erheben
hat. Sie hat die notifizierende Person unverzüglich
von diesen Einwänden in Kenntnis zu setzen.

Artikel 4

(1) Innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der
Notifizierung übermittelt die zuständige Behörde am
Bestimmungsort der notifizierenden Person eine
Empfangsbestätigung; eine Kopie derselben über-
sendet diese Behörde den anderen betroffenen zu-
ständigen Behörden sowie dem Empfänger.

(2) a) Die zuständige Behörde am Bestimmungsort
muss innerhalb einer Frist von 30 Tagen
nach der Absendung der Empfangsbestäti-
gung entscheiden, ob sie die Verbringung mit
oder ohne Auflagen genehmigt oder die Ge-
nehmigung verweigert. Sie kann auch zusätz-
liche Angaben verlangen.

Sie erteilt die Genehmigung nur, sofern keine
Einwände ihrerseits oder von seiten der an-
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deren zuständigen Behörden bestehen. Die
Genehmigung unterliegt den in Buchsta-
ben d) erwähnten Auflagen für die Beförde-
rung.

Die zuständige Behörde am Bestimmungsort
fällt ihre Entscheidung nicht vor Ablauf von
21 Tagen nach Absendung der Empfangs-
bestätigung. Sie kann jedoch bereits, früher
ihre Entscheidung treffen, sofern ihr die
schriftliche Zustimmung der anderen betrof-
fenen zuständigen Behörden vorliegt.

Die zuständige Behörde am Bestimmungsort
teilt der notifizierenden Person ihre Entschei-
dung schriftlich mit; eine Kopie des Schrei-
bens wird den anderen betroffenen zuständi-
gen Behörden übersandt.

b) Die zuständige Behörde am Versandort und
die für die Durchfuhr zuständige Behörde
können innerhalb von 20 Tagen nach Absen-
dung der Empfangsbestätigung Einwände er-
heben. Sie können auch zusätzliche Angaben
verlangen. Diese Einwände werden der notifi-
zierenden Person schriftlich mitgeteilt; eine
Kopie des Schreibens geht an die übrigen
betroffenen zuständigen Behörden.

c) Die unter den Buchstaben a) und b) erwähn-
ten Einwände und Auflagen müssen sich auf
Absatz 3 stützen.

d) Die zuständigen Behörden am Versandort
und die für die Durchfuhr zuständigen Behör-
den können binnen 20 Tagen nach Absen-
dung der Empfangsbestätigung Auflagen für
die Beförderung der Abfälle in ihrem Zustän-
digkeitsbereich festlegen.

Diese Auflagen sind der notifizierenden Per-
son unter Zusendung einer Kopie an die be-
troffenen zuständigen Behörden schriftlich
mitzuteilen und in den Begleitschein einzutra-
gen. Sie dürfen nicht strenger sein als die
Auflagen für ähnliche Verbringungen, die
ausschließlich im Zuständigkeitsbereich die-
ser Behörden durchgeführt werden, und
müssen unter Beachtung der geltenden Ver-
einbarungen, insbesondere der einschlägigen
internationalen Übereinkommen, erfolgen.

(3) a) i) Um das Prinzip der Nähe, den Vorrang für
die Verwertung und den Grundsatz der
Entsorgungsautarkie auf gemeinschaftli-
cher und einzelstaatlicher Ebene gemäß
der Richtlinie 75/442/EWG zur Anwen-
dung zu bringen, können die Mitglied-
staaten im Einklang mit dem Vertrag
Maßnahmen ergreifen, um die Verbrin-
gung von Abfällen allgemein oder teilwei-
se zu verbieten oder um gegen jede
Verbringung Einwand zu erheben. Diese
Maßnahmen werden unverzüglich der
Kommission mitgeteilt, die die anderen
Mitgliedstaaten unterrichtet.

ii) Ziffer i) findet keine Anwendung, wenn
gefährliche Abfälle (wie in Artikel 1 Ab-
satz 4 der Richtlinie 91/689/EWG defi-
niert) insgesamt pro Jahr im Versandmit-
gliedstaat in so geringen Mengen anfallen,
dass die Einrichtung neuer Spezial-
Beseitigungsanlagen in diesem Staat un-
rentabel wäre.

iii) Der Empfängermitgliedstaat arbeitet mit
dem Versandmitgliedstaat, der der Auf-
fassung ist dass Ziffer ii) Anwendung fin-
det, zusammen, um das Problem bilateral
zu lösen. Wird keine zufriedenstellende
Lösung gefunden, können beide Mitglied-
staaten die Angelegenheit der Kommissi-
on unterbreiten, die nach dem Verfahren
des Artikels 18 der Richtlinie 75/442/EWG
entscheidet.

b) Die zuständigen Behörden am Versand- und
am Bestimmungsort können gegen die ge-
plante Verbringung mit Gründen zu verse-
hende Einwände erheben – wobei die geo-
graphischen Gegebenheiten oder der Bedarf
an besonderen Anlagen für bestimmte Ab-
fallarten berücksichtigt werden – wenn diese
Verbringung nicht gemäß der Richtlinie
75/442/EWG, insbesondere den Artikeln 5
und 7, erfolgt,

i) um den Grundsatz der Entsorgungsautar-
kie auf gemeinschaftlicher und einzel-
staatlicher Ebene anzuwenden;

ii) wenn die Beseitigungsanlage zur Beseiti-
gung von Abfällen benötigt wird, die an ei-
nem näher gelegenen Ort angefallen sind,
und wenn die zuständige Behörde solchen
Abfällen Vorrang einräumt;

iii) um sicherzustellen, daß die Verbringung
im Einklang mit den Abfallbewirtschaf-
tungsplänen steht.

c) ferner können die zuständige Behörde am
Versandort und am Bestimmungsort und die
für die Durchfuhr zuständige Behörde gegen
die geplante Verbringung mit Gründen zu
versehende Einwände erheben,

– wenn die Verbringung nicht gemäß den
einzelstaatlichen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften zum Schutz der Umwelt,
zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung oder zum Schutz der Ge-
sundheit erfolgt;

– wenn die notifizierende Person oder der
Empfänger sich in der Vergangenheit ille-
gale Transporte hat zuschulden kommen
lassen.

In diesem Fall kann die zuständige Be-
hörde am Versandort jede Verbringung im
Zusammenhang mit der betreffenden
Person nach einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften ablehnen; oder
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– wenn die Verbringung gegen Verpflichtun-
gen aus internationalen Übereinkommen
verstößt, die der betroffene Mitgliedstaat
geschlossen hat bzw. die die betroffenen
Mitgliedstaaten geschlossen haben.

(4) Wird den zuständigen Behörden innerhalb der
Frist nach Absatz 2 nachgewiesen, daß die Proble-
me, die zu den Einwänden geführt hatten, gelöst
sind und dass die Auflagen für die Beförderung er-
füllt werden, so teilen sie dies unverzüglich der noti-
fizierenden Person schriftlich mit und senden eine
Kopie des Schreibens an den Empfänger sowie den
anderen betroffenen zuständigen Behörden.

Ergibt sich bei den Modalitäten der Verbringung in
der Folge eine wesentliche Änderung, so muss eine
erneute Notifizierung erfolgen.

(5) Die zuständige Behörde am Bestimmungsort
erteilt ihre Genehmigung durch einen entsprechen-
den Stempel auf dem Begleitschein.

Artikel 5

(1) Die Verbringung kann erst erfolgen, nachdem
der notifizierenden Person von der zuständigen Be-
hörde am Bestimmungsort die Genehmigung dazu
erteilt wurde.

(2) Hat die notifizierende Person die Genehmigung
erhalten, so trägt sie das Datum der Verbringung
sowie die sonstigen Angaben in den Begleitschein
ein und übermittelt den betroffenen zuständigen
Behörden drei Arbeitstage, bevor die Verbringung
erfolgt, eine Kopie.

(3) Jede Sendung ist mit einer Kopie oder auf Ersu-
chen der zuständigen Behörden mit einer beglau-
bigten Kopie des Begleitscheins einschließlich des
Genehmigungsstempels zu versehen.

(4) Alle Unternehmen, die an der Verbringung betei-
ligt sind, füllen den Begleitschein an den entspre-
chenden Stellen aus, unterzeichnen ihn und behal-
ten selbst eine Kopie hiervon.

(5) Innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der
zur Beseitigung bestimmten Abfälle übermittelt der
Empfänger der notifizierenden Person und den be-
troffenen zuständigen Behörden eine Kopie des
ausgefüllten Begleitscheins; dies gilt nicht für die in
Absatz 6 genannte Bescheinigung.

(6) Sobald wie möglich und nicht später als 180 Ta-
ge nach Erhalt der Abfälle übermittelt der Empfän-
ger der notifizierenden Person und den übrigen be-
troffenen zuständigen Behörden eine Bescheini-
gung über die Beseitigung der Abfälle unter seiner
Verantwortung. Diese Bescheinigung ist in dem Be-
gleitschein, der den Abfällen bei der Verbringung
beigegeben ist, enthalten oder diesem angeheftet.

Abschnitt B

Verbringung von zur Verwertung bestimmten
Abfällen

Artikel 6

(1) Beabsichtigt die notifizierende Person unbe-
schadet des Artikels 25 Absatz 2 und des Arti-
kels 26 Absatz 2, zur Verwertung bestimmte Abfälle
des Anhangs III von einem Mitgliedstaat in einen
anderen Mitgliedstaat zu verbringen und/ oder sie
durch einen oder mehrere andere Mitgliedstaaten
durchzuführen, so notifiziert sie dies der zuständi-
gen Behörde am Bestimmungsort und übermittelt
den zuständigen Behörden am Versandort und den
zuständigen Transitbehörden sowie dem Empfän-
ger eine Kopie des Notifizierungsschreibens.

(2) Die Notifizierung muß zwingend alle Zwischen-
schritte der Verbringung vom Versandort bis zum
endgültigen Bestimmungsort umfassen.

(3) Die Notifizierung erfolgt mit Hilfe des Begleit-
scheins, der von der zuständigen Behörde am Ver-
sandort ausgestellt wird.

(4) Bei dieser Notifizierung füllt die notifizierende
Person den Begleitschein aus und reicht auf Ersu-
chen der zuständigen Behörden zusätzliche Anga-
ben und Unterlagen nach.

(5) Die notifizierende Person macht auf dem Be-
gleitschein insbesondere Angaben zu folgenden
Punkten:

– Ursprung, Zusammensetzung und Menge der
zur Verwertung bestimmten Abfälle sowie Name
des Erzeugers; wenn es sich um Abfälle ver-
schiedenen Ursprungs handelt, ausführliches
Verzeichnis der Abfälle und Namen der Abfaller-
zeuger, wenn diese bekannt sind;

– Vorkehrungen in bezug auf Strecken und Haft-
pflichtversicherung

– Maßnahmen zur Gewährleistung der Transport-
sicherheit, insbesondere Beachtung der von den
betroffenen Mitgliedstaaten für die Ausübung
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dieser Transporttätigkeit festgelegten Bedingun-
gen durch das Transportunternehmen;

– Name des Empfängers der Abfälle, Standort
seiner Verwertungsanlage sowie Art und Gel-
tungsdauer der Genehmigung für den Betrieb
der Anlage. Die Anlage muss über eine ange-
messene technische Kapazität verfügen, damit
die betreffenden Abfälle ohne Gefährdung der
menschlichen Gesundheit oder der Umwelt ver-
wertet werden können;

– Verwertungsverfahren gemäß Anhang II B der
Richtlinie 75/442/EWG;

– das vorgesehene Entsorgungsverfahren für den
Restabfall nach stattgefundener Verwertung;

– Menge des verwerteten Materials im Verhältnis
zur Restabfallmenge;

– Schätzwert des verwerteten Materials.

(6) Die notifizierende Person schließt mit dem
Empfänger einen Vertrag über die Verwertung der
Abfälle.

Der Vertrag kann alle oder einige der im Absatz 5
genannten Angaben umfassen.

Der Vertrag umfaßt die Verpflichtung

– der notifizierenden Person, die Abfälle gemäß
Artikel 25 und Artikel 26 Absatz 2 zurückzuneh-
men, falls die Verbringung nicht in der vorgese-
henen Weise abgeschlossen wurde oder bei
dieser Verbringung gegen die vorliegende Ver-
ordnung verstoßen wurde;

– des Empfängers, die Weiterverbringung der zur
Verwertung bestimmten Abfälle in einen anderen
Mitgliedstaat oder ein Drittland dem ursprüngli-
chen Versandland zu notifizieren;

– des Empfängers, der notifizierenden Person so
bald wie möglich und nicht später als 180 Tage
nach Erhalt der Abfälle eine Bescheinigung dar-
über zukommen zu lassen, daß die Abfälle auf
umweltverträgliche Weise verwertet worden
sind.

Eine Kopie dieses Vertrages ist der zuständigen
Behörde auf Verlangen zuzustellen.

Erfolgt die Beförderung zwischen zwei Einrichtun-
gen, die derselben juristischen Person zuzurechnen
sind, so kann der obengenannte Vertrag durch eine
Erklärung der juristischen Person ersetzt werden, in
der diese sich zur Verwertung der Abfälle verpflich-
tet.

(7) Die nach den Absätzen 4 bis 6 gemachten An-
gaben sind nach Maßgabe der bestehenden einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften vertraulich zu be-
handeln.

(8) Eine zuständige Behörde am Versandort kann
nach Maßgabe der einzelstaatlichen Vorschriften

beschließen, anstelle der notifizierenden Person die
Notifizierung gegenüber der zuständigen Behörde
am Bestimmungsort selbst vorzunehmen; sie ü-
bermittelt dann eine Kopie des Notifizierungsschrei-
bens an den Empfänger und an die für die Durch-
fuhr zuständige Behörde.

Artikel 7

(1) Innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der
Notifizierung übermittelt die zuständige Behörde am
Bestimmungsort der notifizierenden Person eine
Empfangsbestätigung; eine Kopie derselben über-
sendet diese Behörde den anderen zuständigen
Behörden sowie dem Empfänger.

(2) Die zuständige Behörde am Bestimmungsort
und am Versandort und die für die Durchfuhr zu-
ständige Behörde können innerhalb einer Frist von
30 Tagen nach der Absendung der Empfangsbes-
tätigung Einwände gegen die Verbringung erheben.
Derartige Einwände sind auf Absatz 4 zu stützen.
Einwände sind der notifizierenden Person und den
übrigen betroffenen zuständigen Behörden inner-
halb der 30tägigen Frist schriftlich mitzuteilen.

Die betroffenen zuständigen Behörden können auch
vor Ablauf der 30tägigen Frist ihre Zustimmung
schriftlich erteilen.

Die schriftliche Zustimmung oder die Einwände
können auf dem Postweg oder per Fernkopie mit
anschließender postalischer Bestätigung übermittelt
werden. Sofern nichts anderes bestimmt ist, läuft
die Genehmigung nach einem Kalenderjahr ab.

(3) Die zuständige Behörde am Versandort und am
Bestimmungsort und die für die Durchfuhr zuständi-
ge Behörde können binnen 20 Tagen nach Absen-
dung der Empfangsbestätigung Auflagen für die
Beförderung der Abfälle in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich festlegen.

Diese Auflagen sind der notifizierenden Person un-
ter Zusendung einer Kopie an die betroffenen zu-
ständigen Behörden schriftlich mitzuteilen und in
den Begleitschein einzutragen. Sie dürfen nicht
strenger sein als die Auflagen für ähnliche Verbrin-
gungen, die ausschließlich im Zuständigkeitsbereich
dieser Behörden durchgeführt werden, und müssen
unter Beachtung der geltenden Vereinbarungen,
insbesondere der einschlägigen internationalen Ü-
bereinkommen, erfolgen.

(4) a) Die zuständigen Behörden, am Versandort
und am Bestimmungsort können gegen die
geplante Verbringung mit Gründen zu verse-
hende Einwände erheben, und zwar
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– gemäß der Richtlinie 75/442/EWG, insbe-
sondere auf Artikel 7; oder

– wenn die Verbringung nicht gemäß den
einzelstaatlichen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften zum Schutz der Umwelt,
zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung oder zum Schutz der Ge-
sundheit erfolgt; oder

– wenn die notifizierende Person oder der
Empfänger sich in der Vergangenheit ille-
gale Transporte hat zuschulden kommen
lassen. In diesem Fall kann die zuständige
Behörde am Versandort jede Verbringung
im Zusammenhang mit der betreffenden
Person nach einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften ablehnen; oder

– wenn die Verbringung gegen Verpflichtun-
gen aus internationalen Übereinkommen
verstößt, die der betroffene Mitgliedstaat
geschlossen hat bzw. die die betroffenen
Mitgliedstaaten geschlossen haben; oder

– wenn der Anteil an verwertbarem und
nicht verwertbarem Abfall, der geschätzte
Wert der letztlich verwertbaren Stoffe oder
die Kosten der Verwertung und die Kosten
der Beseitigung des nicht verwertbaren
Anteils eine Verwertung unter wirtschaftli-
chen und ökologischen Gesichtspunkten
nicht rechtfertigen.

b) Die für die Durchfuhr zuständigen Behörden
können mit Gründen zu versehende Einwän-
de gegen die geplante Verbringung aufgrund
von Buchstabe a) zweiter, dritter und vierter
Gedankenstrich erheben.

(5) Wird den zuständigen Behörden innerhalb der
Frist nach Absatz 2 nachgewiesen, dass die Prob-
leme, die zu den Einwänden geführt hatten, gelöst
sind und dass die Auflagen für die Beförderung er-
füllt werden, so teilen sie dies unverzüglich der noti-
fizierenden Person schriftlich mit und senden eine
Kopie des Schreibens dem Empfänger sowie den
anderen betroffenen zuständigen Behörden.

Ergibt sich bei den Modalitäten der Verbringung in
der Folge eine wesentliche Änderung, so muß eine
erneute Notifizierung erfolgen.

(6) Im Falle einer vorangegangenen schriftlichen
Zustimmung erteilt die zuständige Behörde ihre Ge-
nehmigung durch einen entsprechenden Stempel
auf dem Begleitschein.

Artikel 8

(1) Die Verbringung darf nach Ablauf der 30tägigen
Frist erfolgen, wenn keine Einwände erhoben wor-

den sind. Die stillschweigende Zustimmung gilt je-
doch nur für ein Kalenderjahr nach diesem Zeit-
punkt.

Beschließen die zuständigen Behörden die Ertei-
lung einer schriftlichen Zustimmung, so kann die
Verbringung erfolgen, sobald alle erforderlichen Zu-
stimmungen eingegangen sind.

(2) Die notifizierende Person trägt den Zeitpunkt der
Verbringung und alle übrigen geforderten Angaben
in den Begleitschein ein und übermittelt den betrof-
fenen zuständigen Behörden drei Arbeitstage, bevor
die Verbringung erfolgt, eine Kopie.

(3) jede Sendung ist mit einer Kopie oder auf Ersu-
chen der zuständigen Behörden mit einer beglau-
bigten Kopie des Begleitscheins zu versehen.

(4) Alle Unternehmen, die an der Verbringung betei-
ligt sind, füllen den Begleitschein an den entspre-
chenden Stellen aus, unterzeichnen ihn und behal-
ten selbst eine Kopie hiervon.

(5) Innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der
zur Verwertung bestimmten Abfälle übermittelt der
Empfänger der notifizierenden Person und den be-
troffenen zuständigen Behörden eine Kopie des
ausgefüllten Begleitscheins; dies gilt nicht für die in
Absatz 6 genannte Bescheinigung.

(6) So bald wie möglich und spätestens 180 Tage
nach Eingang der Abfälle übermittelt der Empfänger
der notifizierenden Person und den übrigen betrof-
fenen zuständigen Behörden eine Bescheinigung ü-
ber die Verwertung der Abfälle unter seiner Verant-
wortung. Diese Bescheinigung ist in dem Begleit-
schein, der den Abfällen bei ihrer Verbringung bei-
gegeben wird, enthalten oder diesem angeheftet.

Artikel 9

(1) Die zuständigen Behörden, in deren Zuständig-
keitsbereich bestimmte Verwertungsanlagen liegen,
können unbeschadet des Artikels 7 beschließen,
keine Einwände gegen die Verbringung bestimmter
Abfallarten zu einer bestimmten Verwertungsanlage
zu erheben. Solche Beschlüsse können auf einen
bestimmten Zeitraum begrenzt, jedoch jederzeit wi-
derrufen werden.

(2) Die zuständigen Behörden, die von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen, teilen der Kommission Name und An-
schrift der Verwertungsanlage, die dort eingesetzten
Technologien, die von dem Beschluss betroffenen Abfall-
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arten und den betreffenden Zeitraum mit. Auch Widerrufe
sind der Kommission mitzuteilen.

Die Kommission übermittelt diese Informationen
unverzüglich den anderen zuständigen Behörden in
der Gemeinschaft und dem OECD-Sekretariat.

(3) jede geplante Verbringung zu solchen Anlagen
ist den zuständigen Behörden gemäß Artikel 6 zu
notifizieren. Diese Notifizierung hat vor Beginn der
Verbringung einzugehen.

Die zuständen Behörden der Mitgliedstaaten am
Versandort und ihre für die Durchfuhr zuständigen
Behörden können gegen jede derartige Verbringung
Einwände aufgrund des Artikels 7 Absatz 4 erheben
oder Auflagen für die Beförderung festlegen.

(4) Haben die zuständigen Behörden nach den für
sie geltenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
den in Artikel 6 Absatz 6 genannten Vertrag zu ü-
berprüfen, so teilen sie dies der Kommission mit. In
diesen Fällen müssen die im Rahmen der Notifizie-
rung übermittelten Angaben sowie die zu überprü-
fenden Verträge oder Vertragsteile sieben Tage vor
Beginn der Verbringung eingehen, damit diese Ü-
berprüfung ordnungsgemäß erfolgen kann.

(5) Für die eigentliche Verbringung ist Artikel 8 Ab-
sätze 2 bis 6 anwendbar.

Artikel 10

Für die Verbringung von zur Verwertung bestimm-
ten Abfällen des Anhangs IV sowie von zur Ver-
wertung bestimmten Abfällen, die noch keinem der
Anhänge II, III oder IV zugeordnet worden sind,
gelten die Verfahren der Artikel 6 bis 8 mit der Aus-
nahme, daß die betroffenen zuständigen Behörden
ihre Zustimmung schriftlich vor dem Beginn der
Verbringung zu erteilen haben.

Artikel 11

(1) Damit die Verbringung der in Anhang II aufge-
führten und zur Verwertung bestimmten Abfälle
besser verfolgt werden kann, sind diesen Abfällen
folgende vom Besitzer unterzeichnete Angaben bei-
zugeben:

a) Name und Anschrift des Besitzers;

b) handelsübliche Bezeichnung der Abfälle;

c) Menge der Abfälle;

d) Name und Anschrift des Empfängers;

e) Art des Verwertungsverfahrens entsprechend
der Liste in Anhang II B der Richtlinie
75/442/EWG;

f) voraussichtlicher Zeitpunkt der Verbringung.

(2) Die nach Absatz 1 gemachten Angaben sind
nach Maßgabe der bestehenden einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften vertraulich zu behandeln.

Abschnitt C

Verbringung von zur Beseitigung und zur Ver-
wertung bestimmten Abfällen zwischen Mit-
gliedstaaten mit Durchfuhr durch Drittländer

Artikel 12

Bei einer Verbringung von Abfällen zwischen Mit-
gliedstaaten, bei der eine Durchfuhr durch ein oder
mehrere Drittländer erforderlich ist, gilt unbeschadet
der Artikel 3 bis 10 folgendes:

a) die notifizierende Person übermittelt der bzw.
den zuständigen Behörde(n) des Drittlandes
bzw. der Drittländer eine Kopie der Notifizierung;

b) die zuständige Behörde am Bestimmungsort
fragt bei der zuständigen Behörde des Drittlan-
des bzw. der Drittländer an, ob sie ihre schriftli-
che Zustimmung zu der geplanten Verbringung
erteilen möchte, und zwar innerhalb folgender
Fristen:

– für Vertragsparteien des Basler Überein-
kommens innerhalb von 60 Tagen, sofern sie
auf dieses Recht nicht nach den Bestimmun-
gen dieser Konvention verzichtet haben, oder

– für Länder, die nicht Vertragsparteien des
Basler Übereinkommens sind, innerhalb einer
Frist, auf die sich die zuständigen Behörden
geeinigt haben.

In beiden Fällen wartet die zuständige Behörde am
Bestimmungsort gegebenenfalls die erwähnte Zu-
stimmung ab, bevor sie ihre Genehmigung erteilt.

TITEL III

Verbringung von Abfällen innerhalb der Mit-
gliedstaaten

Artikel 13

(1) Die Titel II, VII und VIII gelten nicht für die
Verbringung von Abfällen innerhalb eines Mitglied-
staats.
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(2) Die Mitgliedstaaten legen jedoch eine geeignete
Regelung für die Überwachung und Kontrolle der
Verbringung von Abfällen in ihrem Zuständigkeits-
bereich fest. Hierbei sollte der erforderlichen Kohä-
renz zwischen dieser Regelung und der gemein-
schaftlichen Regelung nach dieser Verordnung
Rechnung getragen werden.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die
von ihnen festgelegten Regelungen für die Überwa-
chung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen
mit. Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten
über die jeweiligen einzelstaatlichen Regelungen.

(4) Die Mitgliedstaaten können, die Regelung nach
den Titeln II, VII und VIII in ihrem Zuständig-
keitsbereich anwenden.

TITEL IV

Ausfuhr von Abfällen

Abschnitt A

Ausfuhr von zur Beseitigung bestimmten Ab-
fällen

Artikel 14

(1) Die Ausfuhr von zur Beseitigung bestimmten
Abfällen ist mit Ausnahme der Ausfuhr in EFTA-
Länder, die auch Vertragsparteien des Basler Über-
einkommens sind, verboten.

(2) Unbeschadet des Artikels 25 Absatz 2 und des
Artikels 26 Absatz 2 ist jedoch jede Ausfuhr von zur
Beseitigung bestimmten Abfällen in ein EFTA-Land
verboten, wenn

a) das EFTA-Land die Einfuhr solcher Abfälle ge-
nerell verbietet oder nicht schriftlich seine Zu-
stimmung zu der jeweiligen Einfuhr dieser Ab-
fälle erteilt hat;

b) die zuständige Behörde am Versandort in der
Gemeinschaft Grund zu der Annahme hat, daß
die Abfälle in dem betreffenden EFTA-Land nicht
nach umweltverträglichen Verfahren gehandhabt
werden.

(3) Die zuständige Behörde am Versandort verlangt,
daß die zur Beseitigung bestimmten Abfälle, deren
Ausfuhr in EFTA-Länder genehmigt wird, während
der Verbringung sowie im Bestimmungsland auf
umweltverträgliche Weise gehandhabt werden.

Artikel 15

(1) Die notifizierende Person richtet die Notifizierung
mittels des Begleitscheins nach Artikel 3 Absatz 3
an die zuständige Behörde am Versandort und ü-
bermittelt den anderen betroffenen zuständigen Be-
hörden sowie dem Empfänger eine Kopie. Der Be-
gleitschein ist von der zuständigen Behörde am
Versandort auszustellen.

Innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der No-
tifizierung bestätigt die zuständige Behörde am Ver-
sandort der notifizierenden Person schriftlich den
Empfang der Notifizierung; sie sendet den anderen
betroffenen zuständigen Behörden eine Kopie da-
von.

(2) Die zuständige Behörde am Versandort muß in-
nerhalb einer Frist von 70 Tagen nach Absendung
der Empfangsbestätigung entscheiden, ob sie die
Verbringung mit oder ohne Auflagen genehmigt o-
der die Genehmigung verweigert. Sie kann auch
zusätzliche Angaben verlangen.

Sie erteilt ihre Genehmigung nur, sofern keine Ein-
wände ihrerseits oder von seiten der anderen zu-
ständigen Behörden bestehen und wenn sie von der
notifizierenden Person die in Absatz 4 genannten
Kopien erhalten hat. Die Genehmigung ist gegebe-
nenfalls mit Beförderungsauflagen nach Absatz 5
verbunden.

Die zuständige Behörde am Versandort fällt ihre
Entscheidung nicht vor Ablauf von 61 Tagen nach
Absendung der Empfangsbestätigung.

Sie kann ihre Entscheidung allerdings früher treffen,
wenn die schriftliche Zustimmung der anderen be-
troffenen zuständigen Behörden vorliegt.

Sie übermittelt den anderen betroffenen zuständi-
gen Behörden, der Abgangszollstelle der Gemein-
schaft sowie dem Empfänger eine beglaubigte Ko-
pie der Entscheidung.

(3) Die zuständige Behörde am Versandort und die
für die Durchfuhr zuständigen Behörden in der Ge-
meinschaft können innerhalb von 60 Tagen nach
Absendung der Empfangsbestätigung Einwände
aufgrund von Artikel 4 Absatz 3 erheben. Sie kön-
nen auch zusätzliche Angaben verlangen. Alle Ein-
wände müssen der notifizierenden Person schriftlich
mitgeteilt werden; eine Kopie des Schreibens geht
an die übrigen betroffenen zuständigen Behörden.

(4) Die notifizierende Person übermittelt der zustän-
digen Behörde am Versandort Kopien folgender
Unterlagen:

a) die schriftliche Zustimmung des EFTA-Bestim-
mungslandes zu der geplanten Verbringung;
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b) die Bestätigung des EFTA-Bestimmungslandes
über das Bestehen eines Vertrages zwischen
der notifizierenden Person und dem Empfänger,
in dem eine umweltverträgliche Entsorgung der
betreffenden Abfälle zugesichert wird; auf Ver-
langen ist eine Kopie des Vertrages vorzulegen.

Im Vertrag ist ferner festzulegen, daß der Emp-
fänger der notifizierenden Person und der be-
troffenen zuständigen Behörde folgende Unter-
lagen zu übermitteln hat:

– binnen drei Arbeitstagen nach Eingang der
zur Beseitigung bestimmten Abfälle eine Ko-
pie des vollständig ausgefüllten Begleit-
scheins, mit Ausnahme der Bescheinigung
gemäß dem zweiten Gedankenstrich;

– so früh wie möglich und spätestens 180 Tage
nach Eingang der Abfälle eine Bescheinigung
über die unter seiner Verantwortung durch-
geführte Beseitigung. Der Vordruck dieser
Bescheinigung ist in dem Begleitschein ent-
halten, der den Abfällen bei der Verbringung
beigegeben wird.

Weiter ist im Vertrag festzulegen, daß der Emp-
fänger, wenn er eine unrichtige Bescheinigung
ausstellt, in deren Folge die Sicherheitsleistung
freigegeben wird, die Kosten zu tragen hat, die
sich aus einer Verpflichtung zur Rückverbrin-
gung der Abfälle in den Zuständigkeitsbereich
der zuständigen Behörde am Versandort und zu
ihrer Beseitigung auf eine andere, umweltver-
trägliche Weise ergeben;

c) der schriftlichen Zustimmung eines anderen
(anderer) Durchfuhrstaats(staaten) zu der ge-
planten Verbringung, es sei denn, dieser Staat
(diese Staaten) ist (sind) Partei(en) des Basler
Übereinkommens und hat (haben) gemäß die-
sem Übereinkommen darauf verzichtet.

(5) Die für die Durchfuhr zuständigen Behörden in
der Gemeinschaft können binnen 60 Tagen nach
Absendung der Empfangsbestätigung Auflagen für
die Beförderung der Abfälle in ihrem Zuständig-
keitsbereich erteilen.

Diese Auflagen, die der notifizierenden Person unter
Zusendung einer Kopie an die anderen betroffenen
zuständigen Behörden mitzuteilen sind, dürfen nicht
strenger sein als die Auflagen für ähnliche Verbrin-
gungen, die ausschließlich im Zuständigkeitsbereich
der betreffenden Behörde durchgeführt werden.

(6) Die zuständige Behörde am Versandort erteilt ih-
re Genehmigung durch entsprechendes Abstem-
peln des Begleitscheins.

(7) Die Verbringung kann erst erfolgen, nachdem
die notifizierende Person die Genehmigung von der
zuständigen Behörde am Versandort erhalten hat.

(8) Hat die notifizierende Person die Genehmigung
erhalten, so trägt sie das Datum der Verbringung
sowie die sonstigen Angaben in den Begleitschein
ein und übermittelt den betroffenen zuständigen
Behörden drei Arbeitstage, bevor die Verbringung
erfolgt, eine Kopie. Jede Sendung ist mit einer Ko-
pie oder auf Ersuchen der zuständigen Behörden
mit einer beglaubigten Kopie des Begleitscheins
einschließlich des Stempels der genehmigenden
Behörde zu versehen.

Alle Unternehmen, die an der Verbringung beteiligt
sind, füllen den Begleitschein an den entsprechen-
den Stellen aus, unterzeichnen ihn und behalten
selbst eine Kopie hiervon.

Der Transporteur legt der Abgangszollstelle eine
beglaubigte Kopie des Begleitscheines vor, wenn
die Abfälle die Gemeinschaft verlassen.

(9) Sobald die Abfälle die Gemeinschaft verlassen
haben, übermittelt die Abgangszollstelle der Ge-
meinschaft der zuständigen Behörde, die die Ge-
nehmigung erteilt hat, eine Kopie des Begleit-
scheins.

(10) Hat die zuständige Behörde, die die Genehmi-
gung erteilt hat, 42 Tage, nachdem die Abfälle die
Gemeinschaft verlassen haben, vom Empfänger
noch keine Nachricht über den Eingang der Abfälle
erhalten, teilt sie dies unverzüglich der zuständigen
Behörde am Bestimmungsort mit.

Sie verfährt in gleicher Weise, wenn sie 180 Tage,
nachdem die Abfälle die Gemeinschaft verlassen
haben, noch nicht vom Empfänger die in Absatz 4
genannte Bescheinigung über die Beseitigung er-
halten hat.

(11) Die zuständige Behörde am Versandort kann
im Einklang mit innerstaatlichen Rechtsvorschriften
entscheiden, anstelle der notifizierenden Person die
Notifizierung selbst vorzunehmen, wobei sie dem
Empfänger und der für die Durchfuhr zuständigen
Behörde eine Kopie übermittelt.

Die zuständige Behörde am Versandort kann ent-
scheiden, keine Notifizierung vorzunehmen, wenn
sie selbst unmittelbar Einwände nach Artikel 4 Ab-
satz 3 gegen die Verbringung zu erheben hat. Sie
unterrichtet die notifizierende Person unverzüglich
von diesen Einwänden.

(12) Die nach den Absätzen 1 bis 4 gemachten An-
gaben sind nach Maßgabe der bestehenden einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften vertraulich zu be-
handeln.
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Abschnitt B

Ausfuhr von zur Verwertung bestimmten Abfäl-
len

Artikel 16

(1) Die Ausfuhr aller in Anhang V genannten, zur
Verwertung bestimmten Abfälle ist verboten, aus-
genommen die Ausfuhr in folgende Länder:

a) Länder, für die die OECD-Entscheidung gilt;

b) andere Länder,

– die Vertragspartei des Basler Übereinkom-
mens sind und/oder mit denen die Gemein-
schaft oder die Gemeinschaft und ihre Mit-
gliedstaaten bilaterale oder multilaterale oder
regionale Übereinkünfte oder Vereinbarungen
gemäß Artikel 11 des Basler Übereinkom-
mens und gemäß Absatz 2 geschlossen ha-
ben. Jedoch sind all diese Ausfuhren ab
1. Januar 1998 verboten;

– mit denen einzelne Mitgliedstaaten vor dem
Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser
Verordnung bilaterale Übereinkünfte und
Vereinbarungen geschlossen haben, insoweit
diese Übereinkünfte und Vereinbarungen mit
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind und
mit Artikel 11 des Basler Übereinkommens
und mit Absatz 2 in Einklang stehen. Diese
Übereinkünfte und Vereinbarungen werden
der Kommission binnen drei Monaten nach
Beginn der Anwendung dieser Verordnung o-
der nach dem Zeitpunkt des Beginns dieser
Anwendung dieser Übereinkünfte und Ver-
einbarungen, je nachdem, welcher Zeitpunkt
früher liegt, notifiziert und sie erlöschen,
wenn Übereinkünfte und Vereinbarungen
gemäß dem ersten Gedankenstrich ge-
schlossen werden. Jedoch sind all diese
Ausfuhren ab dem 1. Januar 1998 verboten.

Die Kommission überprüft und ändert Anhang V
dieser Verordnung nach dem Verfahren des Arti-
kels 18 der Richtlinie 75/442/EWG so bald wie
möglich, spätestens jedoch vor dem 1. Januar
1998, und berücksichtigt dabei uneingeschränkt die
Abfälle, die in dem gemäß Artikel 1 Absatz 4 der
Richtlinie 91/689/EWG des Rates vom
12. Dezember 1991 über gefährliche Abfälle5 ange-
nommenen Verzeichnis und in sonstigen Verzeich-
nissen als gefährliche Abfälle im Sinne des Basler
Übereinkommens aufgeführt sind.

Anhang V wird bei Bedarf nach demselben Verfah-
ren überprüft und weiter geändert. Insbesondere ü-
berprüft die Kommission den Anhang, um Entschei-
dungen der Vertragsparteien des Basler Überein-
kommens über die Abfälle, die im Sinne des Über-

                                                     
5 ABl. Nr. L 377 vom 31. 12. 1991, S. 20. richtlinie geändert

durch die Richtlinie 94/31/EG (ABl. Nr. L 168 vom 2. 7. 1994,
S. 28).

einkommens als gefährlich eingestuft werden soll-
ten, Wirkung zu verleihen und Änderungen des ge-
mäß Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG
angenommenen Verzeichnisses vorzunehmen.

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b) genannten Über-
einkünfte und Vereinbarungen müssen eine um-
weltverträgliche Abfallentsorgung im Einklang mit
Artikel 11 des Basler Übereinkommens gewähr-
leisten und insbesondere

a) sicherstellen, dass die Verwertung in einer ge-
nehmigten Anlage durchgeführt wird, die den
Anforderungen hinsichtlich einer umweltverträg-
lichen Abfallentsorgung genügt;

b) die Bedingungen für die Behandlung der nicht-
verwertbaren Bestandteile der Abfälle festlegen
und gegebenenfalls die notifizierende Person
verpflichten, sie zurückzunehmen;

c) gegebenenfalls die Möglichkeit bieten, die Ein-
haltung der Übereinkünfte im Benehmen mit den
betreffenden Ländern vor Ort zu überprüfen;

d) von der Kommission in regelmäßigen Abständen
und erstmals spätestens am 31. Dezember 1996
überprüft werden, wobei die gewonnene Erfah-
rung und der Umstand zu berücksichtigen sind,
inwieweit die betreffenden Länder in der Lage
sind, Abfallverwertungstätigkeiten in einer Weise
durchzuführen, die umfassende Garantien für
eine umweltverträgliche Abfallentsorgung bietet.
Die Kommission unterrichtet das Europäische
Parlament und den Rat über die Ergebnisse die-
ser Überprüfung. Führt eine solche Überprüfung
zu dem Ergebnis, dass die ökologischen Garan-
tien unzureichend sind, ist die Fortsetzung der
Abfallausfuhren unter den bis dahin geltenden
Bedingungen auf Vorschlag der Kommission zu
überprüfen, einschließlich der Möglichkeit, Ver-
bote auszusprechen.

(3) Unbeschadet des Artikels 25 Absatz 2 und des
Artikels 26 Absatz 2 ist jedoch jede Ausfuhr von zur
Verwertung bestimmten Abfällen in die in Absatz 1
genannten Länder untersagt, wenn

a) solch ein Land die Einfuhr solcher Abfälle gene-
rell verboten oder nicht schriftlich seine Zustim-
mung zu der jeweiligen Einfuhr dieser Abfälle
erteilt hat;

b) die zuständige Behörde am Versandort Grund zu
der Annahme hat, daß die Abfälle in diesen Län-
dern nicht auf umweltverträgliche Weise behan-
delt werden.

(4) Die zuständige Behörde am Versandort verlangt,
daß die zur Verwertung bestimmten Abfälle, deren
Ausfuhr genehmigt wird, während der Verbringung
sowie im Bestimmungsland auf umweltverträgliche
Weise behandelt werden.
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Artikel 17

(1) In bezug auf die in Anhang II aufgeführten Ab-
fälle teilt die Kommission vor Beginn der Anwen-
dung dieser Verordnung allen Ländern, für die der
OECD-Beschluß nicht gilt, die Liste der Abfälle mit
und ersucht um die schriftliche Bestätigung, daß
diese Abfälle im Empfängerland keinen Kontrollen
unterliegen und daß dieses damit einverstanden ist,
daß solche Abfallkategorien ohne Inanspruchnah-
me der für die Anhänge III und IV geltenden Kon-
trollverfahren befördert werden oder um Angaben
dazu, wo auf solche Abfälle entweder die genannten
Verfahren oder das Verfahren des Artikels 15 an-
gewandt werden sollten.

Ist sechs Monate vor dem Zeitpunkt des Beginns
der Anwendung dieser Verordnung eine solche
Bestätigung nicht eingegangen, so unterbreitet die
Kommission dem Rat geeignete Vorschläge.

(2) Im Falle der Ausfuhr von in Anhang II aufge-
führten Abfällen müssen diese zur Verwertung in
einer Anlage bestimmt sein, die gemäß dem gel-
tenden innerstaatlichen Recht im Einfuhrland in Be-
trieb ist oder dafür eine Genehmigung besitzt. Zu-
dem wird ein Überwachungssystem auf der Grund-
lage einer vorherigen automatischen Ausfuhrlizenz-
erteilung in Fällen eingerichtet, die nach dem Ver-
fahren des Artikels 18 der Richtlinie 75/442/EWG
festzulegen sind.

Ein solches System hat in jedem Fall vorzusehen,
daß den Behörden des Empfängerlandes unverzüg-
lich eine Kopie der Ausfuhrlizenz übermittelt wird.

(3) In Fällen, in denen solche Abfälle im Empfän-
gerland überwacht werden, oder auf Antrag eines
solchen Landes gemäß Absatz 1 oder in Fällen, in
denen ein Empfängerland gemäß Artikel 3 des
Basler Übereinkommens notifiziert hat, daß es be-
stimmte in Anhang II aufgeführte Abfallarten als
gefährlich ansieht, werden die Ausfuhren solcher
Abfälle in dieses Land einer Kontrolle unterworfen.
Der Ausfuhrmitgliedstaat oder die Kommission noti-
fizieren diese Fälle dem Ausschuss des Artikels 18
der Richtlinie 75/442/EWG; die Kommission legt im
Benehmen mit dem Empfängerland fest, weIche
Kontrollverfahren Anwendung finden, d. h. die für
Anhang III oder Anhang IV oder das Verfahren ge-
mäß Artikel 15.

(4) Bei der Ausfuhr zum Zwecke der Verwertung
von in Anhang III aufgeführten Abfällen aus der
Gemeinschaft in und durch Länder, für die der O-
ECD-Beschluss gilt, finden die Artikel 6, 7 und 8
sowie Artikel 9 Absätze 1, 3, 4 und 5 Anwendung,
wobei die Bestimmungen bezüglich der zuständigen
Behörde am Versandort und den für die Durchfuhr

zuständigen Behörden nur für die zuständigen Be-
hörden in der Gemeinschaft gelten.

(5) Außerdem sind die zuständigen Behörden des
Ausfuhrlandes sowie der der Gemeinschaft angehö-
renden Durchfuhrländer von der Entscheidung nach
Artikel 9 zu unterrichten.

(6) Werden zur Verwertung bestimmte Abfälle, die
in Anhang IV aufgeführt sind oder die noch keinem
der Anhänge II, III oder IV zugeordnet worden sind,
zum Zwecke der Verwertung in Länder ausgeführt
und durch Länder befördert, für die der OECD-
Beschluß gilt, so findet Artikel 10 sinngemäß An-
wendung.

(7) Außerdem gilt für die Ausfuhr von Abfällen nach
den Absätzen 4 bis 6 folgendes:

– Der Transporteur legt der letzten Abgangszoll-
stelle, bevor die Abfälle die Gemeinschaft ver-
lassen, eine beglaubigte Kopie des Begleit-
scheins vor.

– Sobald die Abfälle die Gemeinschaft verlassen
haben, übermittelt die Abgangszollstelle der für
die Ausfuhr zuständigen Behörde eine Kopie des
Begleitscheins.

– Hat die für die Ausfuhr zuständige Behörde
42 Tage, nachdem die Abfälle die Gemeinschaft
verlassen haben, vom Empfänger noch keine
Nachricht über den Eingang der Abfälle erhalten,
so teilt sie dies unverzüglich der zuständigen
Behörde am Bestimmungsort mit.

– Im Vertrag ist festzulegen, daß der Empfänger,
wenn er eine unrichtige Bescheinigung ausstellt,
in deren Folge die Sicherheitsleistung freigege-
ben wird, die Kosten zu tragen hat, die sich aus
der Verpflichtung zur Rückverbringung der Ab-
fälle in den Zuständigkeitsbereich der zuständi-
gen Behörde am Versandort und der Beseiti-
gung oder Verwertung der Abfälle auf eine ande-
re, umweltverträgliche Weise ergeben.

(8) Wenn zur Verwertung bestimmte Abfälle, die in
den Anhängen III und IV aufgeführt oder die noch
keinem der Anhänge II, III oder IV zugeordnet wor-
den sind, in Länder ausgeführt oder durch Länder
befördert werden, für die der OECD-Beschluss nicht
gilt, so

– findet Artikel 15 mit Ausnahme des Ab-
satzes 3 sinngemäß Anwendung,

– können mit Gründen versehene Einwände 
nur im Einklang mit Artikel 7 Absatz 4 
erhoben werden,

sofern in gemäß Artikel 16 Absatz 1, Buchstabe b)
geschlossenen bilateralen oder multilateralen Über-
einkünften nichts anderes bestimmt ist; hierbei wer-
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den die Kontrollverfahren nach Absatz 4 oder 6 oder
nach Artikel 15 zugrunde gelegt.

Abschnitt C

Ausfuhr von Abfällen in AKP-Staaten

Artikel 18

(1) Die Ausfuhr von Abfällen in AKP-Staaten ist ver-
boten.

(2) Dieses Verbot hindert einen Mitgliedstaat, in den
ein AKP-Staat Abfälle zur Aufbereitung ausgeführt
hat, nicht daran, die aufbereiteten Abfälle wieder in
den betreffenden AKP-Ursprungsstaat zurückzufüh-
ren.

(3) Bei der Wiederausfuhr in AKP-Staaten ist der
Sendung eine beglaubigte Kopie des Begleitscheins
einschließlich des Genehmigungsstempels beizufü-
gen.

TITEL V

Einfuhr von Abfällen in die Gemeinschaft

Abschnitt A

Einfuhr von zur Beseitigung bestimmten Abfäl-
len

Artikel 19

(1) Jede Einfuhr von zur Beseitigung bestimmten
Abfällen in die Gemeinschaft ist verboten, mit Aus-
nahme der Einfuhr aus

a) EFTA-Ländern, die Vertragsparteien des Basler
Übereinkommens sind,

b) anderen Ländern,

– die Vertragsparteien des Basler Überein-
kommens sind oder,

– mit denen die Gemeinschaft oder die Ge-
meinschaft und ihre Mitgliedstaaten, im Ein-
klang mit dem Gemeinschaftsrecht stehende
bilaterale oder multilaterale Übereinkünfte o-
der Vereinbarungen nach Artikel 11 des
Basler Übereinkommens geschlossen haben,
die garantieren, dass die Beseitigung in einer
zugelassenen Anlage entsprechend den An-
forderungen an eine umweltverträgliche Ent-
sorgung erfolgt oder

– mit denen einzelne Mitgliedstaaten vor Be-
ginn der Anwendung dieser Verordnung im
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht ste-
hende bilaterale Übereinkünfte oder Verein-
barungen nach Artikel 11 des Basler Über-
einkommens geschlossen haben, die die
gleichen wie die zuvor genannten Garantien
enthalten und die garantieren, dass die Ab-
fälle im Versandland angefallen sind und daß
die Beseitigung ausschließlich in dem Mit-
gliedstaat erfolgt, der die Übereinkunft oder
Vereinbarung geschlossen hat. Diese Über-
einkünfte oder Vereinbarungen werden der
Kommission binnen drei Monaten nach Be-
ginn der Anwendung dieser Verordnung oder
nach Beginn der Anwendung jener Überein-
künfte oder Vereinbarungen, je nachdem,
welcher Zeitpunkt früher liegt, notifiziert, und
sie erlöschen, wenn Übereinkünfte und Ver-
einbarungen gemäß dem zweiten Gedanken-
strich geschlossen werden, oder

– mit denen einzelne Mitgliedstaaten nach Be-
ginn der Anwendung dieser Verordnung unter
den Bedingungen des Absatzes 2 bilaterale
Übereinkünfte oder Vereinbarungen schlie-
ßen.

(2) Der Rat ermächtigt hiermit einzelne Mitglied-
staaten, nach Beginn der Anwendung dieser Ver-
ordnung in Ausnahmefällen zum Zwecke der Besei-
tigung besonderer Abfälle bilaterale Übereinkünfte
und Vereinbarungen zu schließen, wenn die Ent-
sorgung dieser Abfälle im Versandland nicht in um-
weltverträglicher Weise erfolgen würde. Diese Ü-
bereinkünfte und Vereinbarungen müssen mit den
Bedingungen in Absatz 1 Buchstabe b) dritter Ge-
dankenstrich übereinstimmen und werden der
Kommission vor ihrem Abschluss notifiziert.

(3) Die in Absatz 1 Buchstabe b) genannten Länder
werden ersucht, zuvor der zuständigen Behörde des
Empfängermitgliedstaats einen ausreichend be-
gründeten Antrag zu unterbreiten, der sich darauf
stützt, dass sie die technische Kapazität und die
erforderlichen Anlagen für die Beseitigung der Ab-
fälle in einer umweltverträglichen Weise nicht besit-
zen und billigerweise nicht erwerben können.

(4) Die zuständige Behörde am Bestimmungsort
untersagt die Verbringung von Abfällen in ihren Zu-
ständigkeitsbereich, wenn sie Grund zu der An-
nahme hat, dass diese Abfälle dort nicht in umwelt-
verträglicher Weise behandelt werden.

Artikel 20

(1) Die Notifizierung ist an die zuständige Behörde
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am Bestimmungsort zu richten, wozu der Begleit-
schein gemäß Artikel 13 Absatz 5 zu verwenden ist;
eine Kopie ist dem Empfänger der Abfälle und den
für die Durchfuhr zuständigen Behörden zu über-
mitteln. Der Begleitschein ist von der zuständigen
Behörde am Bestimmungsort auszustellen.

Nach Erhalt der Notifizierung übermittelt die zustän-
dige Behörde am Bestimmungsort der notifizieren-
den Person innerhalb von drei Arbeitstagen eine
schriftliche Empfangsbestätigung, wobei die für die
Durchfuhr zuständigen Behörden in der Gemein-
schaft eine Kopie dieser Bestätigung erhalten.

(2) Die zuständige Behörde am Bestimmungsort
genehmigt die Verbringung nur, sofern ihrerseits o-
der seitens der anderen betroffenen zuständigen
Behörden keine Einwände bestehen.

Die Genehmigung unterliegt den in Absatz 5 er-
wähnten Bedingungen für die Verbringung.

(3) Die zuständige Behörde am Bestimmungsort
und die für die Durchfuhr zuständigen Behörden in
der Gemeinschaft können binnen 60 Tagen nach
Absendung der Kopie der Empfangsbestätigung
Einwände nach Artikel 4 Absatz 3 erheben.

Sie können auch zusätzliche Angaben verlangen.
Diese Einwände werden der notifizierenden Person
schriftlich mitgeteilt; eine Kopie des Schreibens wird
den anderen betroffenen zuständigen Behörden in
der Gemeinschaft übermittelt.

(4) Die zuständige Behörde am Bestimmungsort
entscheidet binnen 70 Tagen nach Absendung der
Empfangsbestätigung, ob sie die Verbringung mit
oder ohne Auflagen genehmigt, oder die Genehmi-
gung verweigert. Sie kann auch zusätzliche Anga-
ben verlangen.

Sie übermittelt den für die Durchfuhr durch die Ge-
meinschaft zuständigen Behörden, dem Empfänger
sowie den Eingangszollstellen der Gemeinschaft ei-
ne beglaubigte Kopie der Entscheidung.

Die zuständige Behörde am Bestimmungsort trifft
ihre Entscheidung nicht vor Ablauf von 61 Tagen
nach der Absendung der Empfangsbestätigung. Sie
kann diese Entscheidung jedoch früher treffen,
wenn die schriftliche Zustimmung der übrigen zu-
ständigen Behörden vorliegt.

Die zuständige Behörde am Bestimmungsort erteilt
ihre Genehmigung durch entsprechendes Abstem-
peln des Begleitscheins.

(5) Die zuständige Behörde am Bestimmungsort
und die für die Durchfuhr durch die Gemeinschaft
zuständige Behörde legen binnen 60 Tagen nach
Absendung der Empfangsbestätigung Bedingungen
für die Verbringung der Abfälle fest. Diese Bedin-

gungen, die der notifizierenden Person unter Über-
mittlung einer Kopie an die betroffenen zuständigen
Behörden mitzuteilen sind, dürfen nicht strenger
sein als die für vergleichbare Verbringungen aus-
schließlich innerhalb des Zuständigkeitsbereichs
der betreffenden Behörde festgelegten Bedingun-
gen.

(6) Die Verbringung kann erst erfolgen, wenn die
notifizierende Person von der zuständigen Behörde
am Bestimmungsort die Genehmigung erhalten hat.

(7) Hat die notifizierende Person die Genehmigung
erhalten, so trägt sie das Datum der Verbringung
sowie die sonstigen Angaben in den Begleitschein
ein und übermittelt den betroffenen zuständigen
Behörden drei Arbeitstage, bevor die Verbringung
erfolgt, eine Kopie. Der Transporteur legt der Zoll-
stelle, an der die Abfälle in die Gemeinschaft ein-
geführt werden, eine beglaubigte Kopie des Begleit-
scheins vor.

Jede Sendung ist mit einer Kopie oder, auf Ersu-
chen der zuständigen Behörden, mit einer beglau-
bigten Kopie des Begleitscheins einschließlich des
Genehmigungsstempels zu versehen.

Alle Unternehmen, die an der Verbringung beteiligt
sind, füllen den Begleitschein an den entsprechen-
den Stellen aus, unterzeichnen ihn und behalten
selbst eine Kopie hiervon.

(8) Innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der
zur Beseitigung bestimmten Abfälle übermittelt der
Empfänger der notifizierenden Person und den be-
troffenen zuständigen Behörden eine Kopie des
ausgefüllten Begleitscheins; dies gilt nicht für die in
Absatz 9 genannte Bescheinigung.

(9) So bald wie möglich und nicht später als
180 Tage nach Erhalt der Abfälle übermittelt der
Empfänger der notifizierenden Person und den üb-
rigen betroffenen zuständigen Behörden eine Be-
scheinigung über die Beseitigung der Abfälle unter
seiner Verantwortung. Diese Bescheinigung ist in
dem Begleitschein, der den Abfällen bei der
Verbringung beigegeben ist, enthalten oder diesem
angeheftet.

Abschnitt B

Einfuhr von zur Verwertung bestimmten Abfäl-
len

Artikel 21

(1) Die Einfuhr von zur Verwertung bestimmten
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Abfällen in die Gemeinschaft ist verboten, ausge-
nommen die Einfuhr aus:

a) Ländern, für die der OECD-Beschluss gilt;

b) anderen Ländern,

– die Vertragsparteien des Basler Überein-
kommens sind und/oder mit denen die Ge-
meinschaft oder die Gemeinschaft und ihre
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Ge-
meinschaftsrecht stehende bilaterale oder
multilaterale oder regionale Übereinkünfte o-
der Vereinbarungen nach Artikel 11 des
Basler Übereinkommens geschlossen haben,
die garantieren, dass die Verwertung in einer
zugelassenen Anlage entsprechend den An-
forderungen an eine umweltverträgliche Ent-
sorgung erfolgt, oder

– mit denen einzelne Mitgliedstaaten vor Be-
ginn der Anwendung dieser Verordnung bi-
laterale Übereinkünfte oder Vereinbarungen,
die die gleichen wie die zuvor genannten Ga-
rantien enthalten, geschlossen haben, sofern
diese Übereinkünfte und Vereinbarungen mit
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind und
mit Artikel 11 des Basler Übereinkommens
im Einklang stehen. Diese Übereinkünfte o-
der Vereinbarungen werden der Kommission
binnen drei Monaten nach Beginn der An-
wendung dieser Verordnung oder nach Be-
ginn der Anwendung jener Übereinkünfte o-
der Vereinbarungen, je nachdem, welcher
Zeitpunkt früher liegt, notifiziert und sie erlö-
schen, wenn Übereinkünfte oder Vereinba-
rungen gemäß dem ersten Gedankenstrich
geschlossen werden, oder

– mit denen einzelne Mitgliedstaaten nach Be-
ginn der Anwendung dieser Verordnung unter
den Bedingungen des Absatzes 2 bilaterale
Übereinkünfte oder Vereinbarungen schlie-
ßen.

(2) Der Rat ermächtigt hiermit einzelne Mitglied-
staaten, nach Beginn der Anwendung dieser Ver-
ordnung in Ausnahmefällen zum Zwecke der Ver-
wertung besonderer Abfälle bilaterale Übereinkünfte
und Vereinbarungen zu schließen, falls ein Mitglied-
staat solche Übereinkünfte oder Vereinbarungen für
erforderlich hält, um zu vermeiden, dass es zu einer
Unterbrechung bei der Abfallentsorgung kommt,
bevor die Gemeinschaft diese Übereinkünfte und
Vereinbarungen geschlossen hat. Solche Überein-
künfte und Vereinbarungen müssen ebenfalls mit
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sein und mit Ar-
tikel 11 des Basler Übereinkommens in Einklang
stehen; sie werden der Kommission vor ihrem Ab-
schluss notifiziert, und sie erlöschen, wenn Über-
einkünfte oder Vereinbarungen gemäß Absatz 1
Buchstabe b) erster Gedankenstrich geschlossen
werden.

Artikel 22

(1) Bei der Einfuhr von zur Verwertung bestimmten
Abfällen aus Ländern oder durch Länder hindurch,
für die der OECD-Beschluss gilt, kommen die fol-
genden Kontrollverfahren sinngemäß zur Anwen-
dung:

a) für in Anhang III aufgeführte Abfälle: Artikel 6, 7
und 8 und Artikel 9 Absätze 1, 3, 4 und 5 sowie
Artikel 17 Absatz 5;

b) für in Anhang IV aufgeführte Abfälle und für Ab-
fälle, die noch nicht dem Anhang II, Anhang III
oder Anhang IV zugeordnet worden sind: Arti-
kel 10.

(2) Wenn zur Verwertung bestimmte Abfälle, die in
den Anhängen III und IV aufgeführt oder die noch
nicht dem Anhang II, Anhang III oder Anhang IV zu-
geordnet worden sind, aus Ländern eingeführt oder
durch Länder befördert werden, für die der OECD-
Beschluss nicht gilt, so

– findet Artikel 20 sinngemäß Anwendung,

– können mit Gründen versehene Einwände 
nur im Einklang mit Artikel 7 Absatz 4 
erhoben werden,

sofern in gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b)
geschlossenen bilateralen oder multilateralen Über-
einkünften nichts anderes bestimmt ist; hierbei wer-
den die Kontrollverfahren nach Absatz 1 oder Arti-
kel 20 zugrunde gelegt.

TITEL VI

Durchfuhr von Abfällen von außerhalb der Ge-
meinschaft durch die Gemeinschaft zur Beseiti-
gung oder Verwertung außerhalb der Gemein-

schaft

Abschnitt A

Durchfuhr von zur Beseitigung und zur Verwer-
tung bestimmten Abfällen (außer Durchfuhr

nach Artikel 24)

Artikel 23

(1) Bei der Durchfuhr von zur Beseitigung oder –
abgesehen von den in Artikel 24 erfaßten Fällen –
zur Verwertung bestimmten Abfällen durch einen
Mitgliedstaat oder mehrere Mitgliedstaaten ist die
Notifizierung in Form des Begleitscheins an die
letzte zuständige Transitbehörde in der Gemein-
schaft zu richten, wobei dem Empfänger, den ande-



AbfR  2.1.1

16 VSGA  01/2001

ren betroffenen zuständigen Behörden sowie den
Ein- und Ausgangszollstellen der Gemeinschaft ei-
ne Kopie zuzuleiten ist.

(2) Die letzte zuständige Transitbehörde in der Ge-
meinschaft bestätigt der notifizierenden Person un-
verzüglich den Empfang der Notifizierung. Die ande-
ren zuständigen Behörden teilen der letzten zustän-
digen Transitbehörde der Gemeinschaft ihre Ant-
worten entsprechend Absatz 5 mit; diese nimmt
dann innerhalb von 60 Tagen schriftlich gegenüber
der notifizierenden Person Stellung, indem sie der
Verbringung mit oder ohne Vorbehalt zustimmt, ge-
gebenenfalls die von den anderen zuständigen
Transitbehörden aufgestellten Bedingungen zur
Auflage macht oder die Genehmigung der Verbrin-
gung ablehnt. Sie kann zusätzliche Angaben ver-
langen. Jede Ablehnung und jeder Vorbehalt sind
zu begründen. Die zuständige Behörde übermittelt
den anderen betroffenen zuständigen Behörden
sowie den Ein- und Ausgangszollstellen der Ge-
meinschaft eine beglaubigte Kopie ihrer Entschei-
dung.

(3) Unbeschadet des Artikels 25 Absatz 2 und des
Artikels 26 Absatz 2 kann die Verbringung in die
Gemeinschaft nur zugelassen werden, wenn die
notifizierende Person die schriftliche Genehmigung
der letzten zuständigen Transitbehörde in der Ge-
meinschaft erhalten hat. Diese Behörde erteilt ihre
Genehmigung durch entsprechendes Abstempeln
des Begleitscheins.

(4) Die für die Durchfuhr durch die Gemeinschaft
zuständigen Behörden legen erforderlichenfalls bin-
nen 20 Tagen nach Eingang der Notifizierung Be-
dingungen für die Verbringung der Abfälle fest.

Diese Bedingungen, die der notifizierenden Person
unter Weiterleitung einer Kopie an die betroffenen
zuständigen Behörden mitzuteilen sind, dürfen nicht
strenger sein als die für vergleichbare Verbringun-
gen ausschließlich innerhalb des Zuständigkeitsbe-
reichs der betreffenden Behörde festgelegten Be-
dingungen.

(5) Der Begleitschein wird von der letzten zuständi-
gen Transitbehörde in der Gemeinschaft ausge-
stellt.

(6) Hat die notifizierende Person die Genehmigung
erhalten, so füllt sie den Begleitschein aus und ü-
bermittelt den betroffenen zuständigen Behörden
drei Arbeitstage, bevor die Verbringung erfolgt, eine
Kopie.

Jeder Sendung wird eine beglaubigte Kopie des
Begleitscheins, die mit dem Genehmigungsstempel
versehen ist, beigefügt.

Der Transporteur legt der Ausgangszollstelle eine
beglaubigte Kopie des Begleitscheins vor, wenn die
Abfälle die Gemeinschaft verlassen.

Alle Unternehmen, die an der Verbringung beteiligt
sind, füllen den Begleitschein an den entsprechen-
den Stellen aus, unterzeichnen ihn und behalten
selbst eine Kopie hiervon.

(7) Sobald die Abfälle die Gemeinschaft verlassen
haben, übermittelt die Ausgangszollstelle der letzten
zuständigen Transitbehörde in der Gemeinschaft
eine Kopie des Begleitscheins.

Die notifizierende Person erklärt oder bestätigt die-
ser zuständigen Behörde mit einer Kopie für die an-
deren zuständigen Transitbehörden außerdem
spätestens 42 Tage, nachdem die Abfälle die Ge-
meinschaft verlassen haben, die Ankunft der Abfälle
am vorgesehenen Bestimmungsort.

Abschnitt B

Durchfuhr von zur Verwertung bestimmten Ab-
fällen aus einem Land und in ein Land, für die

der OECD-Beschluss gilt

Artikel 24

(1) Die Durchfuhr von zur Verwertung bestimmten
Abfällen der Anhänge III und IV aus einem Land, für
das der OECD-Beschluss gilt, durch einen oder
mehrere Mitgliedstaaten zur Verwertung in einem
Land, für das der OECD-Beschluss gilt, ist allen für
die Durchfuhr zuständigen Behörden der betreffen-
den Mitgliedstaaten zu notifizieren.

(2) Die Notifizierung erfolgt mit Hilfe des Begleit-
scheins.

(3) Bei Erhalt der Notifizierung wird von der bzw.
den für die Durchfuhr zuständigen Behörde(n) der
notifizierenden Person und dem Empfänger inner-
halb von drei Arbeitstagen eine Empfangsbestäti-
gung übermittelt.

(4) Von der bzw. den für die Durchfuhr zuständigen
Behörde(n) können mit Gründen zu versehende
Einwände gegen die geplante Verbringung aufgrund
des Artikels 7 Absatz 4 erhoben werden. Alle Ein-
wände sind der notifizierenden Person und den für
die Durchfuhr zuständigen Behörden der übrigen
betroffenen Mitgliedstaaten innerhalb von 30 Tagen
nach der Absendung der Empfangsbestätigung
schriftlich zu übermitteln.
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(5) Die für die Durchfuhr zuständige Behörde kann
in einem Zeitraum von weniger als 30 Tagen über
die Erteilung einer schriftlichen Genehmigung ent-
scheiden.

Im Falle der Durchfuhr von in Anhang IV aufge-
führten Abfällen und Abfällen, die noch nicht dem
Anhang II, Anhang III oder Anhang IV zugeordnet
worden sind, ist die Genehmigung vor dem Beginn
der Verbringung schriftlich zu erteilten.

(6) Die Verbringung kann nur erfolgen, wenn keine
Einwände vorliegen.

TITEL VII

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 25

(1) Kann ein Abfalltransport, dem die betroffenen
zuständigen Behörden zugestimmt haben, nicht
rechtzeitig gemäß den Bestimmungen des in den
Artikeln 3 und 6 genannten Begleitscheins bzw.
Vertrages durchgeführt werden, so sorgt die zu-
ständige Behörde am Versandort innerhalb von
90 Tagen, nachdem sie verständigt wurde, dafür,
dass die notifizierende Person die Abfälle in ihren
Zuständigkeitsbereich oder an einen anderen Ort im
Versandstaat zurücksendet, es sei denn, es ist hin-
reichend sichergestellt, dass die Beseitigung oder
Verwertung auf eine andere umweltverträgliche
Weise erfolgen kann.

(2) In den in Absatz 1 genannten Fällen ist eine er-
neute Notifizierung notwendig. Der Versandmit-
gliedstaat und alle Transitmitgliedstaaten erheben
keine Einwände gegen die Rücksendung dieser
Abfälle, wenn die zuständige Behörde am Bestim-
mungsort einen ordnungsgemäß begründeten An-
trag mit Erläuterung des Grundes für die Rücksen-
dung stellt.

(3) Die Verpflichtung der notifizierenden Person und
die ergänzende Verpflichtung des Versandstaats
zur Rücknahme der Abfälle enden, wenn der Emp-
fänger die in den Artikeln 5 und 8 genannte Be-
scheinigung ausgestellt hat.

Artikel 26

(1) Als illegale Verbringung gilt.

a) eine Verbringung ohne Notifizierung an alle be-
troffenen zuständigen Behörden gemäß dieser
Verordnung,

b) eine Verbringung ohne Zustimmung der betrof-
fenen zuständigen Behörden gemäß dieser Ver-
ordnung,

c) eine Verbringung mit einer durch Fälschung, fal-
sche Angaben oder Betrug erlangten Zustim-
mung der betroffenen zuständigen Behörden,

d) eine Verbringung, die dem Begleitschein sach-
lich nicht entspricht,

e) eine Verbringung, die eine Beseitigung oder
Verwertung unter Verletzung gemeinschaftlicher
oder internationaler Bestimmungen bewirkt,

f) eine Verbringung, die nicht im Einklang mit den
Artikeln 14, 16, 19 und 21 steht.

(2) Hat die notifizierende Person die illegale
Verbringung zu verantworten, so sorgt die zuständi-
ge Behörde am Versandort dafür, dass die betref-
fenden Abfälle

a) von der notifizierenden Person oder erforderli-
chenfalls von der zuständigen Behörde selbst
wieder in den Versandstaat verbracht werden o-
der, sofern dies nicht möglich ist,

b) anderweitig auf eine umweltverträgliche Weise
beseitigt oder verwertet werden;

dies hat innerhalb von 30 Tagen, nachdem die zu-
ständige Behörde von der illegalen Verbringung in
Kenntnis gesetzt wurde, oder innerhalb einer ande-
ren mit den betroffenen zuständigen Behörden ver-
einbarten Frist zu geschehen.

In diesem Fall ist eine erneute Notifizierung not-
wendig. Der Versandmitgliedstaat und alle Transit-
mitgliedstaaten erheben keine Einwände gegen die
Rücksendung dieser Abfälle, wenn die zuständige
Behörde am Bestimmungsort einen ordnungsge-
mäß begründeten Antrag mit Erläuterung des
Grundes für die Rücksendung stellt.

(3) Hat der Empfänger der Abfälle die illegale Be-
förderung zu verantworten, so sorgt die zuständige
Behörde am Bestimmungsort dafür, dass die
betreffenden Abfälle vom Empfänger oder, sofern
dies nicht möglich ist, von ihr selbst innerhalb von
30 Tagen, nachdem sie von der illegalen Beförde-
rung Kenntnis erhalten hat, bzw. innerhalb einer an-
deren mit den betroffenen zuständigen Behörden
vereinbarten Frist auf umweltverträgliche Weise be-
seitigt werden. Diese Behörden arbeiten dabei in
dem Bemühen um die Beseitigung oder Verwertung
der Abfälle auf umweltverträgliche Weise je nach
den Erfordernissen zusammen.

(4) Kann weder die notifizierende Person noch der
Empfänger für die illegale Beförderung verantwort-
lich gemacht werden, so arbeiten die zuständigen
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Behörden gemeinsam darauf hin, dass die betref-
fenden Abfälle auf umweltverträgliche Weise besei-
tigt oder verwertet werden. Leitlinien für eine derar-
tige Zusammenarbeit werden nach dem Verfahren
des Artikels 18 der Richtlinie 75/442/EWG festge-
legt.

(5) Die Mitgliedstaaten verbieten und ahnden die il-
legale Beförderung durch geeignete rechtliche
Maßnahmen.

Artikel 27

(1) Für jede Verbringung von Abfällen, die unter
diese Verordnung fällt, ist die Hinterlegung einer Si-
cherheitsleistung oder der Nachweis einer entspre-
chenden Versicherung erforderlich, durch die die
Kosten der Beförderung einschließlich der Rück-
sendung in den Fällen nach den Artikeln 25 und 26
und der Beseitigung oder Verwertung abgedeckt
sind.

(2) Derartige Sicherheitsleistungen werden freige-
geben, wenn

– mit der Bescheinigung über die Beseitigung oder
die Verwertung der Abfälle der Nachweis erfolgt
ist, dass die Abfälle am Bestimmungsort einge-
troffen und auf umweltverträgliche Weise besei-
tigt oder verwertet worden sind;

– mit dem Dokument T 5 gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 2823/87 der Kommission6 der Nach-
weis erfolgt ist, dass im Falle der Durchfuhr
durch die Gemeinschaft die Abfälle die Gemein-
schaft verlassen haben.

(3) Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission
über die von ihm im Rahmen dieses Artikels fest-
gelegten innerstaatlichen Rechtsvorschriften. Die
Kommission leitet diese Information an alle Mit-
gliedstaaten weiter.

Artikel 28

(1) Unter Einhaltung der Verpflichtungen nach den
Artikeln 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 oder 24 kann die
notifizierende Person ein Verfahren der Sammelno-
tifizierung anwenden, wenn zur Beseitigung oder
Verwertung bestimmte Abfälle mit denselben physi-
kalischen und chemischen Eigenschaften regelmä-
ßig auf demselben Transportweg zu demselben
Empfänger verbracht werden. Kann dieser Trans-
portweg aufgrund unvorhergesehener Umstände

                                                     
6 ABl. Nr. L 270 vom 23. 9. 1987, S. 1.

nicht eingehalten werden, so teilt die notifizierende
Person dies den betroffenen zuständigen Behörden
so rasch wie möglich oder vor Beginn der Verbrin-
gung mit, falls zu dieser Zeit die Notwendigkeit einer
Änderung des Transportwegs bereits bekannt ist.

Ist die Änderung des Transportwegs vor Beginn der
Verbringung bekannt und sind andere als die an der
Sammelnotifizierung beteiligten zuständigen Behör-
den davon betroffen, so wird dieses Verfahren nicht
angewandt.

(2) Im Rahmen eines Verfahrens der Sammelnotifi-
zierung kann sich eine Einzelnotifizierung auf meh-
rere Abfallsendungen innerhalb eines Zeitraums
von bis zu einem Jahr erstrecken. Der angegebene
Zeitraum kann von den betroffenen zuständigen
Behörden einvernehmlich verkürzt werden.

(3) Die betroffenen zuständigen Behörden können
ihre Zustimmung zu diesem Verfahren der Sam-
melnotifizierung von der späteren Vorlage zusätzli-
cher Angaben abhängig machen. Entspricht die Zu-
sammensetzung der Abfälle nicht den Angaben in
der Notifizierung oder werden die Auflagen für die
Verbringung nicht eingehalten, so ziehen die
betreffenden zuständigen Behörden ihr Einver-
ständnis zu einem solchen Verfahren durch amtli-
che Benachrichtigung der notifizierenden Person
zurück. Den übrigen betroffenen zuständigen Be-
hörden ist eine Ausfertigung dieser Benachrichti-
gung zu übermitteln.

(4) Die Sammelnotifizierung erfolgt mit Hilfe des
Begleitscheins.

Artikel 29

Verschiedenen Notifizierungen unterliegende Ab-
fälle werden während der Verbringung nicht ver-
mischt.

Artikel 30

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Verbrin-
gung von Abfällen in Übereinstimmung mit den Vor-
schriften dieser Verordnung erfolgt. Diese Maß-
nahmen können Überprüfungen von Anlagen und
Unternehmen nach Artikel 13 der Richtlinie
75/442/EWG und die stichprobenartige Überprüfung
von Verbringungen umfassen.

(2) Überprüfungen können insbesondere wie folgt
stattfinden:
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– am Herkunftsort beim Erzeuger, Besitzer oder
bei der notifizierenden Person;

– am Bestimmungsort beim Endempfänger;

– an den Außengrenzen der Gemeinschaft;

– während der Verbringung innerhalb der Gemein-
schaft.

(3) Die Überprüfungen können die Einsichtnahme in
Dokumente, die Bestätigung der Identität und gege-
benenfalls die Kontrolle der Beschaffenheit der Ab-
fälle umfassen.

Artikel 31

(1) Für Druck und Ausfüllen des Begleitscheins so-
wie alle weiteren nach den Artikeln 4 und 6 erfor-
derlichen Unterlagen und Angaben ist eine Sprache
zu verwenden, die annehmbar ist für

– die zuständige Behörde am Versandort nach den
Artikeln 3, 7, 15 und 17 bei Abfallverbringung in-
nerhalb der Gemeinschaft sowie bei der Ausfuhr
von Abfällen;

– die zuständige Behörde am Bestimmungsort
nach den Artikeln 20 und 22 bei der Einfuhr von
Abfällen;

– die für die Durchfuhr zuständige Behörde nach
den Artikeln 23 und 24.

Auf Verlangen der übrigen zuständigen Behörden
hat die notifizierende Person eine Übersetzung in
einer Sprache vorzulegen, die für diese Behörden
annehmbar ist.

(2) Weitere Einzelheiten können nach dem Verfah-
ren des Artikels 18 der Richtlinie 75/442/EWG ge-
regelt werden.

TITEL VIII

Sonstige Bestimmungen

Artikel 32

Die Bestimmungen der internationalen Transport-
übereinkommen, die in Anhang I aufgeführt sind
und denen die MitgIiedstaaten beigetreten sind, sind
einzuhalten, soweit sie die Abfälle erfassen, für die
diese Verordnung gilt.

Artikel 33

(1) Der notifizierenden Person kann die Kostentra-
gung für angemessene Verwaltungskosten für die
Durchführung des Notifizierungs- und Überwa-
chungsverfahrens sowie die für angemessene A-
nalysen und Kontrollen üblichen Kosten auferlegt
werden.

(2) Die Kosten der Wiedereinfuhr der Abfälle ein-
schließlich der Verbringung, Beseitigung oder Ver-
wertung der Abfälle auf eine andere, umweltverträg-
liche Weise gemäß Artikel 25 Absatz 1 und Arti-
kel 26 Absatz 2 werden der notifizierenden Person
oder, sofern dies nicht möglich ist, den betreffenden
Mitgliedstaaten auferlegt.

(3) Die Kosten der Beseitigung oder Verwertung auf
eine andere, umweltverträgliche Weise gemäß Arti-
kel 26 Absatz 3 werden dem Empfänger auferlegt.

(4) Die Kosten der Beseitigung oder Verwertung
einschließlich der etwaigen Verbringung gemäß Ar-
tikel 16 Absatz 4 werden nach Maßgabe der Ent-
scheidung der betroffenen zuständigen Behörden
der notifizierenden Person und/oder dem Empfän-
ger auferlegt.

Artikel 34

(1) Unbeschadet des Artikels 26 und der gemein-
schaftlichen und einzelstaatlichen Bestimmungen
über die zivilrechtliche Haftung und unabhängig
vom Ort der Abfallbeseitigung oder -verwertung trifft
der Erzeuger von Abfällen alle erforderlichen Maß-
nahmen, um die Abfälle so zu beseitigen oder zu
verwerten oder so für ihre Beseitigung oder Ver-
wertung zu sorgen, daß die Qualität der Umwelt im
Sinne der Richtlinie 75/442/EWG und der Richtlinie
91/689/EWG gewahrt bleibt.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen
Maßnahmen, um die Erfüllung der Verpflichtungen
nach Absatz 1 zu gewährleisten.

Artikel 35

Alle an die zuständigen Behörden gerichteten oder
von diesen verschickten Dokumente sind von den
zuständigen Behörden, der notifizierenden Person
und vom Empfänger mindestens drei Jahre lang in-
nerhalb der Gemeinschaft aufzubewahren.
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Artikel 36

Die Mitgliedstaaten benennen die für die Anwen-
dung dieser Verordnung zuständige(n) Behörde(n).
Für die Durchfuhr bestimmt jeder Mitgliedstaat nur
eine einzige zuständige Behörde.

Artikel 37

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission benen-
nen jeweils mindestens eine Anlaufstelle, welche
Personen oder Unternehmen, die sich an sie wen-
den, informieren und beraten soll. Die Anlaufstelle
der Kommission leitet alle an sie gerichteten Anfra-
gen, die die Anlaufstellen der Mitgliedstaaten
betreffen, an diese weiter und umgekehrt.

(2) Die Kommission hält, auf Verlangen der Mit-
gliedstaaten oder wenn anderweitig Bedarf hierfür
besteht, regelmäßig Versammlungen von Vertretern
dieser Anlaufstellen ab, um mit ihnen die Fragen im
Zusammenhang mit der Durchführung dieser Ver-
ordnung zu erörtern.

Artikel 38

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission spä-
testens drei Monate vor Beginn der Anwendung
dieser Verordnung Name, Anschrift, Fernsprech-,
Fernschreib- bzw. Faxnummern der zuständigen
Behörden und Anlaufstellen mit und übermitteln ihr
den Stempelabdruck der zuständigen Behörden.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission alljährlich
Änderungen dieser Angaben mit.

(2) Die Kommission leitet diese Angaben unverzüg-
lich an die anderen Mitgliedstaaten und an das Sek-
retariat des Basler Übereinkommens weiter.

Ferner übermittelt die Kommission den Mitglied-
staaten die Abfallbewirtschaftungspläne nach Arti-
kel 7 der Richtlinie 75/442/EWG.

Artikel 39

(1) Die Mitgliedstaaten können Eingangs- und Ab-
gangszollstellen für die Verbringung der Abfälle in
die bzw. aus der Gemeinschaft bestimmen und set-
zen die Kommission hiervon in Kenntnis.

Die Kommission veröffentlicht ein Verzeichnis die-
ser Zollstellen im Amtsblatt der Europäischen Ge-

meinschaften und aktualisiert es gegebenenfalls.

(2) Entscheiden sich die Mitgliedstaaten für die Be-
stimmung von Zollstellen im Sinne von Absatz 1, so
dürfen bei Abfallverbringungen weder beim Eingang
noch beim Verlassen der Gemeinschaft andere
Grenzübergangsstellen in einem Mitgliedstaat ein-
geschaltet werden.

Artikel 40

Die Mitgliedstaaten arbeiten, soweit angemessen
und erforderlich, im Benehmen mit der Kommission
mit anderen Vertragsparteien des Basler Überein-
kommens und mit zwischenstaatlichen Organisatio-
nen unmittelbar oder über das Sekretariat des Bas-
ler Übereinkommens zusammen, indem sie insbe-
sondere Informationen austauschen, neue umwelt-
verträgliche Techniken fördern und entsprechende
Verhaltenskodizes entwickeln.

Artikel 41

(1) Zum Ende jedes Kalenderjahres erstellen die
Mitgliedstaaten einen Bericht nach Artikel 13 Ab-
satz 3 des Basler Übereinkommens und leiten die-
sen dem Sekretariat des Basler Übereinkommens
zu; eine Kopie erhält die Kommission.

(2) Die Kommission erstellt anhand dieser Berichte
alle drei Jahre einen Bericht über die Durchführung
dieser Verordnung durch die Gemeinschaft und ihre
Mitgliedstaaten. Sie kann zu diesem Zweck zusätz-
liche Angaben gemäß Artikel 6 der Richtlinie
91/692/EWG7 verlangen.

Artikel 42

(1) Die Kommission erstellt bis spätestens drei Mo-
nate vor Beginn der Anwendung dieser Verordnung
nach dem Verfahren des Artikels 18 der Richtlinie
75/442/EWG den einheitlichen Begleitschein ein-
schließlich des Vordrucks für die Bescheinigung ü-
ber die Verwertung bzw. Beseitigung (der Vordruck
ist entweder Bestandteil des Begleitscheins oder
wird einstweilen dem bestehenden Begleitschein
nach der Richtlinie 84/631/EWG angeheftet) und
paßt ihn danach gegebenenfalls an; dabei berück-
sichtigt sie insbesondere

– die einschlägigen Artikel dieser Verordnung;

                                                     
7 ABl. Nr. L 377 vom 31. 12. 1991, S. 48.
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– die einschlägigen zwischenstaatlichen Überein-
kommen und Vereinbarungen.

(2) Das bestehende Formblatt für den Begleitschein
findet bis zur Erstellung des neuen Begleitscheins
sinngemäß Anwendung. Der Vordruck für die Be-
scheinigung über die Beseitigung bzw. Verwertung,
die dem bestehenden Begleitschein anzuheften ist,
wird so bald wie möglich erstellt.

(3) Unbeschadet des Verfahrens des Artikels 1 Ab-
satz 3 Buchstaben c) und d) betreffend Anhang II A
paßt die Kommission die Anhänge II, III und IV ge-
mäß dem Verfahren des Artikels 18 der Richtlinie
75/442/EWG an, jedoch nur insoweit, als dies Än-
derungen entspricht, die bereits im Rahmen des Ü-
berprüfungsverfahrens der OECD vereinbart wur-
den.

(4) Das Verfahren nach Absatz 1 gilt auch für die
Festlegung der umweltverträglichen Entsorgung
unter Berücksichtigung der einschlägigen internati-
onalen Übereinkommen und Vereinbarungen.

Artikel 43

Die Richtlinie 84/631/EWG wird mit dem Beginn der
Anwendung dieser Verordnung aufgehoben.
Verbringungen gemäß den Artikeln 4 und 5 der ge-
nannten Richtlinie sind spätestens sechs Monate
nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung
abzuschließen.

Artikel 44

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung gelangt 15 Monate nach ihrer
Veröffentlichung zur Anwendung.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbind-
lich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Hinweis der ZSV:

Diese Verordnung ist am 09. Februar 1993 in Kraft
getreten.
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